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Vorwort

Lieber Leser,
schon die Tatsache, dass Sie dieses Büchlein in den Händen halten und 

darin lesen, beweist, dass das Thema Sie interessiert, womöglich sogar aufregt. 
Vielleicht haben Sie gerade einen Prozess geführt, ihn wider Erwarten verlo-
ren und fragen sich jetzt, worauf Ihr Misserfolg zurückzuführen ist. Oder Sie 
beabsichtigen, selbst Klage zu erheben, z. B. gegen einen zahlungsunwilligen 
Schuldner, gegen denjenigen, der Ihnen Schaden zugefügt hat, gegen einen 
pflichtvergessenen Handwerker, und wollen wissen, wie Sie den hierfür 
am besten geeigneten Rechtsanwalt finden, welche Beweismittel Ihnen zur 
Verfügung stehen und vor allen Dingen, wie Sie sich vor Gericht verhalten 
sollen und was sonst zu beachten ist. Wie gehen deutsche Richter mit den 
Parteien um? Womit müssen Sie rechnen und womit nicht? Ich wende 
mich in erster Linie an interessierte Privatpersonen, Gewerbetreibende, 
Freiberufler und Mittelständler ohne größere Prozesserfahrung, für die die 
Führung eines Zivilprozesses etwas Besonderes ist und die vom Gericht 
einen Urteilsspruch erwarten, der ihrem Rechtsgefühl, ihrer Vorstellung 
von Gerechtigkeit, entspricht. 

Sie werden feststellen, dass mein Büchlein alles andere ist als eine der 
schon immer gebräuchlichen, für juristische Laien bestimmten Aufklä-
rungsbroschüren über den Zivilprozess. Dergleichen hat jede Justizverwal-
tung vorrätig. Auch im Internet wird man fündig. Ich verrate auch keine 
Advokatentricks, denn Prozessieren ist eine seriöse Angelegenheit. Schon 
gar nicht sind meine kritischen Ausführungen dazu bestimmt, in Ihnen 
ein übertriebenes, also sachlich nicht mehr gerechtfertigtes, Misstrauen 
gegen deutsche Richter oder Rechtsanwälte zu wecken. Schließlich war 
ich selbst jahrzehntelang als Rechtsanwalt in Zivilsachen, zunächst nur an 
einem Landgericht, später auch bundesweit, vor vielen deutschen Land- 
und Oberlandesgerichten tätig und habe auf diese Weise umfangreiche 
Prozesserfahrungen sammeln können. Jetzt ist mein Berufsleben abgeschlos-
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sen und meine Anwaltskollegen, aber auch ein paar Richter, haben mich 
gebeten, meine Erfahrungen mit dem Rückzug ins Privatleben nicht völlig 
in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern etwas darüber zu schreiben. 
Dieser Anregung will ich gern nachkommen – nur wie? 

Eine Veröffentlichung in der juristischen Fachliteratur kommt nicht in 
Betracht. Erst recht kann ich keinen Prozessratgeber für Laien nach der 
Art „Wie führe ich einen Zivilprozess?“ schreiben. Ich gliche dann einem 
Arzt, der einen medizinischen Ratgeber für Kranke unter dem Titel „Wie 
behandele ich mich selbst?“ verfasst. Aber ich war immer ein aufmerksamer 
Beobachter der deutschen Zivilgerichtsbarkeit mit ihrem Heer an Richtern 
und den vielen, fast immer unnützen Reformversuchen, die ich miterlebt, 
teilweise miterlitten habe. Auch habe ich mir eigentlich immer Gedanken 
über die deutsche Anwaltschaft, also über meine Kollegen, gemacht. Zum 
Beispiel hat mich die Frage beschäftigt, weshalb manche Kanzleien trotz 
bescheidenster Anfänge stetig wuchsen und sich nach und nach besondere 
Wertschätzung verdienten, andere dagegen froh sein mussten, in unbedeu-
tenden Sachen auftreten zu können. Auf diese Weise habe ich im Laufe der 
Jahre manche Erkenntnis über die deutsche Zivilgerichtsbarkeit, die Richter 
und Anwälte, gewonnen. 

Deshalb habe ich mir gedacht: Ich unternehme mit Ihnen, dem interes-
sierten Leser, eine kurze Rundfahrt – ähnlich einer Stadtrundfahrt – durch 
die deutsche Zivilgerichtsbarkeit und mache Sie unterwegs auf die interes-
santesten Sehens- und Merkwürdigkeiten aufmerksam. Ich hoffe, dass Sie 
dadurch ein Gespür dafür bekommen, auf welch vermintem Felde Sie sich 
vor Gericht bewegen und wie Sie die Akteure auf diesem Felde, also vor 
allem die Rechtsanwälte, aber auch die Gerichte und Richter einzuschät-
zen haben. Bevor ich damit anfange, muss ich eine kleine Einschränkung 
machen: Mit Ehe- und Familiensachen befasse ich mich nicht. Hier fehlt 
mir die Erfahrung. Dagegen werden Sie feststellen, dass ich mich hin und 
wieder zu Arbeitsgerichtsprozessen äußere, für die die Arbeitsgerichte 
zuständig sind.  
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Passend zur Rundfahrt habe ich meine Darstellung in „Stationen“ einge-
teilt. An fast jeder Station werden Sie neben Informationen auch Praxistipps 
und gut gemeinte Ratschläge erhalten. 

Mein Büchlein soll Ihnen helfen, nicht nur überlegt, sondern auch 
kostenbewusst zu prozessieren. Da ich aus Erfahrung weiß, dass sich viele 
Menschen vor den Kosten eines Rechtsstreits fürchten, habe ich diesem 
Thema die 3. Station (vgl. ab Seite 31) gewidmet. Außerdem komme ich im 
Verlaufe unserer Rundfahrt immer wieder darauf zurück. Das Wichtigste 
am Prozessieren ist jedoch Ihr Prozesserfolg, der auch in einem gelungenen 
Vergleich bestehen kann. 

Damit Ihnen das Finden leichter fällt, enthält mein Büchlein – trotz 
seines geringen Umfangs – auf den ersten Seiten eine informative Gliede-
rung und auf den letzten ein Sachwortverzeichnis. 

Noch eine Besonderheit: Wie Sie feststellen werden, sind die 6. und 
7. Station kursiv geschrieben und als Exkurs ausgewiesen. Es handelt sich 
um Ausführungen, die für die eigentliche Prozessführung nicht informativ 
sind, d. h. auch überlesen werden können. Wenn Sie jedoch zu den Lesern 
gehören, die mehr über die Akteure der deutschen Zivilgerichtsbarkeit, also 
die Rechtsanwälte und Richter, wissen wollen, dann sollten Sie die Stationen 
bzw. Exkurse nicht ungelesen lassen. Denn im Zivilprozess ist es so wie in 
jeder anderen menschlichen Auseinandersetzung auch: Diejenige Partei, 
die die Akteure der Auseinandersetzung, ihre Vorbildung, Berufsauffassung 
und Mentalität näher kennt, weiß in etwa, wie sie denken, handeln und 
entscheiden, und hat deswegen einen Wissens- und Gefühlsvorsprung im 
Vergleich zur Gegenpartei. Sie wird daher auch den Prozess achtsamer und 
nicht so vertrauensselig-naiv führen, wie es leider viele andere Parteien tun. 

Zum Schluss des Vorworts noch eine Klarstellung: Trotz des Titels 
„Zivilprozesse führen – gewinnen oder verlieren“ ist es keineswegs meine 
Absicht, Sie zur Führung von Zivilprozessen zu ermuntern. Ganz im Gegen-
teil. Aus langjähriger Erfahrung und Überzeugung bin ich dafür, sich mit 
seinem Gegner zu vergleichen, d. h. sich gütlich zu einigen, wenn es ohne 
Selbstaufgabe möglich ist. Der beste Zeitpunkt dafür ist die Zeit vor Klage-
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erhebung, die jedem Prozess vorausgeht. Denn nur ein vermiedener Prozess 
erspart Ihnen Zeit, Kosten und Verdruss. Deshalb folgender Praxistipp:

Praxistipp
Schuldet Ihnen Ihr Gegner „nur“ Geld, z. B. in Höhe von 65.000 
Euro, und lässt er mit sich reden, sollte Ihr Anwalt ein vollstreckbares 
Schuldanerkenntnis von ihm verlangen und tragbare Ratenzahlungen 
bewilligen. Die Beurkundung der vollstreckbaren Urkunde durch den 
Notar ist schnell und diskret erledigt und kostet nach der Kostenord-
nung rund 238 Euro. Dagegen würde ein verlorener Zivilprozess Ihren 
Gegner rund 10.000 Euro kosten. Für den Fall, dass Sie der Schuldner 
sind, bedeutet das, dass Sie viel Geld sparen und keinen Ansehens-
verlust riskieren, wenn Sie Ihrem Gläubiger von sich aus ein solches 
vollstreckbares Schuldanerkenntnis anbieten. Ich habe es schon öfters 
erlebt, dass dem zur Zahlung bereiten, aber nicht liquiden Schuldner 
dann ein mehr oder weniger großer Teil der Forderung erlassen wird. 
Die Verhandlungen mit der Gegenseite sollten Sie Ihrem Anwalt über-
lassen. Die endgültige Formulierung der vollstreckbaren Urkunde ist 
Sache des Notars.

Aber nur zu oft ist eine rechtzeitige gütliche Einigung nicht mehr möglich, 
z. B. weil ihr Gegner nicht mit sich reden lässt oder sich die Klage gegen Sie 
richtet, Sie also gegen Ihren Willen die Rolle des Beklagten übernehmen müssen.

Das Büchlein habe ich also in erster Linie für diejenigen von Ihnen 
geschrieben, die einen Zivilprozess aus den besagten Gründen tatsächlich 
führen müssen. In diesem Falle – jedenfalls hoffe ich das – wird mein Text 
hilfreich sein. Gleiches gilt, wenn Sie sich aus einem grundsätzlichen Inter-
esse heraus über die deutsche Zivilgerichtsbarkeit informieren wollen und 
Ihnen die Broschüren und Ratgeber, die Ihnen von der Justizverwaltung 
Ihres Bundeslandes unentgeltlich überlassenen werden oder im Internet zu 
finden sind, zu knapp, nicht informativ genug oder zu unkritisch vorkommen. 
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